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Erwägungen

E. 1
Der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich
verbindlich ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Diesbezüglich kann nur eine willkürliche
Sachverhaltsfeststellung gerügt werden, für welche das strenge Rügeprinzip gilt ( Art. 97
Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ), was bedeutet, dass das Bundesgericht nur klar und
detailliert erhobene und belegte Rügen prüft, während es auf ungenügend substanziierte
Rügen und rein appellatorische Kritik am Sachverhalt nicht eintritt ( BGE 142 III 364 E.
2.4; 149 III 81 E. 1.3). In rechtlicher Hinsicht hat die Beschwerde eine Begründung zu
enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene
Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene
Auseinandersetzung mit dessen Begründung erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364
E. 2.4). Diesbezüglich ist zu beachten, dass die Vorinstanz auf das Rechtsmittel des
Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und deshalb einzig die Frage, ob sie zu Recht einen
Nichteintretensentscheid gefällt hat, den Anfechtungsgegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens bilden kann ( BGE 135 II 38 E. 1.2; 139 II 233 E. 3.2).

E. 2
Der Beschwerdeführer äussert sich nicht zu den Tatsachenfeststellungen im angefochtenen
Entscheid betreffend die Kenntnisnahme des erstinstanzlichen Urteils und zum dadurch
ausgelösten Fristenlauf für die Ergreifung eines Rechtsmittels. Vor diesem Hintergrund
stossen die Ausführungen zu den angeblichen Verfahrensmängeln im Zusammenhang mit
dem erstinstanzlichen Entscheid sowie die materiellen Äusserungen ins Leere.

E. 3
Das Bundesgericht vermittelt keine Anwälte; es wäre am Beschwerdeführer, einen solchen
zu mandatieren. Soweit er unter Hinweis auf Art. 69 ZPO geltend macht, das Obergericht
habe es versäumt, ihm einen Rechtsbeistand nach Art. 69 ZPO zuzuweisen, zeigt er nicht
auf, dass er dies im obergerichtlichen Verfahren verlangt hätte. Wie die im Wochentakt
erfolgenden Eingaben des Beschwerdeführers in den diversen Verfahren im Übrigen
zeigen, ist er zwar in schon fast querulatorischer Weise prozessfreudig, aber nicht
unbeholfen in einer Weise, dass ihm von Amtes wegen ein rechtlicher Beistand zuzuweisen
gewesen wäre.

E. 4
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im
vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 5



Wie die vorstehenden Erwägungen ausserdem zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang
an kein Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der
unentgeltlichen Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch
bereits aus diesen Gründen abzuweisen ist. Wie aus verschiedenen anderen Verfahren
bekannt ist, vermochte der Beschwerdeführer auch nie seine angebliche Prozessarmut
hinreichend zu belegen.

E. 6
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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